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REPUBuI< ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

�r.Zl. 5709/3-4/1994 

An die 
Parlamentsdirektion 
1017 Wi e n 

. l� c�:�JZalf\y,vl' .-
ZI . ............. 4...:::;.. .............. -G!:! 19 ... t:.ft 

L 
Datum: 2 3. r4R�J994 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Teletex (232)3221155 bmowv 

Telex 61 3221155 bmowv 

Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 

Telefax (0222) 713 03 26 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 

Telefax (0222) 711 62/9154 (Verkehrs-Arbeitsinspektorat) 

DVR: 0090204 

Sachbearbeiter: 

Tel.. (0222) 711 62 DW c.( 10� 

! VertfJ:lt ....... 2..�t� .... Mä.r.l...19S4............... J.. :I � . . �_. ;/� 
Betreff: Entwurf eines Bauproduktegesetzes; 

Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

übermittelt in der Beilage 25 Exemplare seiner zum og. Geset­

zesentwurf ergangenen Stellungnahme. 

Beilage 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

/f1/1 /[1 ' 
Gv:," l. L '\ 

Wien, am 16. März 1994 

Für den Bundesminister: 

Dr. Raicher-Siegl 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

r-r 71 I rr. i... . 5709/3-4/1994 

He::rr: =_ . ?::�ele:: 
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3e�::eff: Er:���::f e��es 3a��:::duktegese�=es 

-.. , ,. , 
�UnGeS����S:e::��m 

A-1031 Wie, Radetzkystraße 2 

Teletex (232)3221155 bmowv 

Telex 61 3221155 bmowv 

Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 

Telefax (0222) 713 03 26 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 

Telefax (0222) 711 62/9154 (Verkehrs-Arbeitsinspektorat) 

DVA: 0090204 

Sachbearbe :er. 

Tel.. (0222; 711 62 DW �,t()'l 

Fräs�dialab�e��ur:g 4 n���: :�m ggsdtl. ��t��rf e�nes 3aucr:-

I.Frage der Z�stäniigke�: 

Bei� gegenstä�dlic�en Gese�:esvorhaben geht es :�fensicht��ch 

pri�är um das ?rüfe� vc� Frcdukter: zum I�verkehrjringen u�d 

de� �reien �arer:vertehr ��: 3auprcdu::te�. Daß dajei auch 3au-

produkte, die im 3erei:� deS Verkehrs�eser:s be:Jglich der 

�iSe�bahnen Verwendet �erde� sollen, miterfaßt sind, 

ein sekundäre:: Effekt. 

. . 
lSt e:,,_er 

Gemäß § l7 .--1.;:.5. �ntwurf aem 3undesmi�ister fü:: 

}:el-�:-s �ve s ens �;�.= 11 :: 11:; S zu s -=ä=-_:i�:; lee i ten :ugeordne:. 

Dazu ist festzustellen, da3 eisenbahnbauspezifische Bauprcduk­

te im Eisenba�nbereich �icht im Vordergrund steten. Im Eisen­

bahnbereich Werden viel�e�r auch zahlreiche Bauprodukte ver-

�endet, die Gern al:gemei�e� 3auwesen zuzuordnen sind. Bei der 

Ba;";';:ereich s:e:-ien :-.icht die Frodu::te, sondern Fragen der e� 

se�tahnsre:i�ische� Ausges:a�tung der ?rcjel:te im �ordergrund. 
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Vorschriftensei�ig wird dabei im übrigen vielfach in der Ver­

waltungspraxis auf Bestimmungen der Bauordnungen der Länder 

zurückgegriffe:-l. 

-:on dieser Sit:,:,::.tion ausgehend, wäre - abgesehen "�-:)n der Ab­

gren zung z� de� �andes�:o��etenzen - eine allgemei�e Zuständig-

-,'erkehr für :?:::-: :::dkte, eie im Bereic:i :::les Verkehrs';:esens -

schlechthin - --erwende� � erden, zu �eit gegriffen. 

;::s genügt aus Sich,:, �n Belangen allgemeiner 2edeutung, 

�ie § 6 Abs. � Erteil�ng der europäischen technischen Zulas-

��ng), § 7 �ts. = (tte :::-�r�gung der =:.:.�assung a� ei�e Zulas-

sungsstelle) :.:.�::: § 1: �ts. 1 (jber�:::-agu�g der Ze:::-�ifizierungs-

�ätigkeit an ei�e Verei:-ligung) eine Einvernehmens:::-egelung des 

(allgemein fede:::-führenden) Bundesministers für wirtschaftliche 

Angelegenheiten mit dem Bundesminister für öffentliche Wirt­

schaft und Verkehr hinsicjtlich jener Bauprodukte zu schaffen, 

die (spezifisch, für den 3ereich des Verkehrswesens bestimmt 

sind. 

(Darüberhinausgehende einzelne Behördenaufgaben wie § 10 Abs. 

1 und 6, § 11 ;:'';:'s. 1 und 2, § 14 Abs. 3 und § 15 F_bs. 1 bis 3 

bedürften jedoc� keine:::- Einvernehmensregelung.) 

I I. Zum Gesetzesentwur= 

Der Kurz-ci:.el dieses Gesetzes lau-cet "Bauproduktegesetz", 

im Vorblatt und im allgemeinen Teil der Erläuterungen 

heißt es jejoch "Bauproduktengesetz". 

zu § 2 

Es werden bei den Begriffsbestimmungen Begriffe verwendet, 

die selbst -,.;iederum einer Begriffsbestimmung oder einer 

Erläuterung bedürfen -,vie z. B. die Begriffe "Hochbau" und 

"Tiefbau". Jies könnte auch im Zusammenhang mit der Zuord­

nung der Begriffe zu jenen, die i� Eisenbahngesetz 1957, 
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BGBl. Nr. 60, oder in darauf beruhenden Verordnungen ver­

endet werden (wie z.B. Kunstbau, Unterbau) Bedeutung er 

langen. weiters wird davon abhängen, inwieweit hievon die 

eisenbahnrechtliche Ge�ehmigung von eisenbahntechnischen 

Einrichtungen wie z.B. Schallschutzwänden betroffen sein 

wirj. Unklar ist weiters, was vom Begriff "Anlage" umfaßt 

wird. Lüftungsanlagen sind als derartige A�lage� in den 

Erl�uterungen als Beispiel a�geführt. Im Sinne der Haus­

tec�nik gleichartig si�d die Heizungsanlagen anzusehen. 

Andererseits sind in den Erläuterungen Gasverbrauchsein­

richtungen (diese sind als Wärmeerzeuger auch Bestandteil 

von Heizungsanlagen) vo� dem Anlagenbegriff durch Einord-

zu § 4 Abs. 3 

Die Beistriche nach den Wörtern "Bauproduktes" und "EWR" 

dürften überflüssig sein. 

Unklar ist, ob die Übermittlung eines ausländischen Bau­

produktes an eine österreichische Zertifizierungsstelle 

auch als Einfuhr gilt. Diesfalls wäre eine Prüfung eines 

ausländischen Bauproduktes durch eine österreichische Zer­

tifizierungsstelle formal nicht möglich. 

zu § 5 Abs. 1 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 sind Bauprodukte u.a. als Anlagen 

definiert. Die Brauchbarkeitsdefinition des § 5 Abs. 1 

kann sich daher, da sie auf die Verwendung von Bauproduk­

ten für Anlagen abstellt, nur auf Bauprodukte nach § 2 

Abs. 1 Z 1 beziehen. 

zu § 5 Abs. 3 erster Satz 

Der Beistrich zwischen den Wörtern "erteilten" und "euro­

päischen" dürfte überflüssig sein. 
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zu § 6 p.bs. 1 

Es wäre genauer Z� spezifizieren, was unter einem Vertre­

ter im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen ist. Es ist an-

j ederma�n , wie etwa bevollnächtigte 

Rec��sanwälte sde� :::�are a�s Vertreter des He�stel:ers 

a�ssetz�nge� fes�z��egen, d�e eine geringe� e bzw. ht�ere 

ZU�3ss�ngsda�e� 3�S � Jahre ermögl ichen. 

zu § 14 Abs. 3 

Au: die sprachlic:,e C�skre p3nz des Wortes "Verein" mit der 

in § 1:2 Abs. 1 au:sche inenden Beze ichnung "Vereinigung" 

wi�3 hingewi esen. 

zu § lS 

Ab s. 1 e rste::::- S atz :ccu,�::.e sp::::-achl ich richti 9 lauten : " ... 

das =nverkeh::::-b::::-i�;e� �nd den freien Warenverkehr mi� die-

se� 8auprodu�ten zu u�tersagen und deren Kenn zeichnu n g mit 

de� CE-3ymbc� e n ::. �e ::::- ten ode::::- beseitigen zu lassen " . 
,.' 

Im Abs. 2 erster Satz wäre anstelle des Wortes "da" besser 

der Ausdruck "wenn" zu verwenden. 

Es erscheint verfassungsrechtlich bedenklich zu sein, daß 

eine zuständige Behörde ohne nähere Determinierung eine 

andere 3ehör:ie =:'''':::::- Er:assung von Hoheitsakten bestirrmt. 
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Gleichzeitg wird mitgeteilt, daß 2 5  Exemplare dieser Stellung­

nahme dem Präsidium des Nationalrates übermittelt werden. 

Für die Richtigkeit 

der �us fertigung: 
I" , 

lU-!/.� IL[ 

Wie�, a� 16. März 1994 

F·· . � . . .  t u� den � u � ae s mln�s er: 
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